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§ 1  Ausschließlichkeit 

Für die Ausführung eines Auftrages, sowie für alle aus dem Ver-
tragsverhältnis gefolgerten Ansprüche und Verpflichtungen sind 
ausschließlich unsere Bedingungen für beide Teile verbindlich, 
auch wenn die Gegenbedingungen des Käufers nicht ausdrücklich 
von uns abgelehnt worden sind. Jede Abweichung von diesen Be-
dingungen erhält nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung Gültigkeit. 
 
§ 2  Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares 
 Recht 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

2. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wech-
sel- und Scheckprozesses, ist unser Geschäftssitz Gerichts-
stand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu kla-
gen. 

3. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 
Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Natio-
nen vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenein-
kauf (CISG – „Wiener Kaufrecht“) ist ausgeschlossen. 

4. Der Abnehmer hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu 
tragen, die im Zusammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich 
erfolgreichen Rechtsverfolgung außerhalb Deutschlands an-
fallen. 

 
§ 3  Angebote 

Unsere Angebote sind stets nur zur umgehenden Entschließung 
gültig. Wird die Verbindlichkeit von Angeboten bis zu bestimmten 
Terminen oder für längere Fristen gewünscht, so ist dies beson-
ders zu verlangen und abhängig von unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung. 
 
§ 4  Preise 

Unsere Preise in Euro gelten, wenn nicht ausdrücklich anders ver-
einbart, ausschließlich Fracht, Verpackung und Versicherung, die 
gesondert berechnet werden, zuzüglich jeweiliger gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Leihweise zur Verfügung gestellte Transportbe-
hältnisse sind zu Lasten des Bestellers in angemessener Frist zu-
rück zu senden. 
 
§ 5 Auftragsbestätigung 

Jede Auftragserteilung bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer aus-
drücklichen schriftlichen Gegenbestätigung. Bei Auslieferung ohne 
Auftragsbestätigung gilt unser Lieferschein als Bestellungsan-
nahme. 
 
§ 6  Lieferung und Rücktrittsrecht 

Lieferfristen und -termine gelten stets als annähernd, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde. Sollten wir diese annähernden 
Lieferfristen oder -termine überschritten haben, so kann uns der 
Kunde eine angemessene Frist zur Lieferung setzen, erst mit Ab-
lauf dieser Frist tritt Fälligkeit ein. 
1. Lieferfristen und -termine beginnen erst zu laufen, wenn 

a) der Kunde die von ihm zu beschaffenden Unterlagen, 
Genehmigungen und Freigaben beigebracht 
sowie die erforderlichen Spezifikationen mitgeteilt hat, 

b) über alle Einzelheiten des Auftrags Übereinstimmung 
erzielt ist, 

c) im Falle von Änderungswünschen des Kunden die Be-
stellungsänderung von uns schriftlich bestätigt wurde, 
und 

d) eine vertraglich vereinbarte Anzahlung bei uns einge-
gangen ist. 
 

2. Lieferfristen und -termine verlängern sich um den Zeitraum, 
um den der Kunde seinen Verpflichtungen uns gegenüber 
nicht nachkommt; unsere Rechte aus einem Verzug des Kun-
den bleiben unberührt. 

3. Im Falle des Lieferverzugs oder der Lieferunmöglichkeit hat 
der Kunde nur das Recht, gemäß den Voraussetzungen der 
gesetzlichen Vorschriften vom Liefervertrag zurückzutreten 
oder (nach Maßgabe des §14) Schadenersatz zu verlangen. 
Im Falle des teilweisen Lieferverzugs oder der teilweisen Lie-
ferunmöglichkeit kann der Kunde nur hinsichtlich des vom 
Teilverzug oder von der Teilunmöglichkeit betroffenen Ver-
tragsteils Schadenersatz (nach Maßgabe des §14) verlangen 
oder zurücktreten, es sei denn, dass die teilweise Erfüllung 
des Vertrages für ihn kein Interesse hat. 

4. Fälle höherer Gewalt und sonstige Ereignisse, auf die wir kei-
nen Einfluss haben und die uns eine Lieferung wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen – etwa Betriebsstörungen, 
Ausfall von Maschinen, Formen oder Werkzeugen, Trans-

portverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, be-
hördliche Maßnahmen sowie die Nichtlieferung, nicht richtige 
oder verspätete Lieferung seitens unserer Lieferanten, gleich 
aus welchem Grunde (Selbstbelieferungsvorbehalt), entbin-
den uns von den Verpflichtungen aus dem jeweiligen Liefer-
vertrag. Hindernisse vorübergehender Natur allerdings nur für 
die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen 
des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informatio-
nen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Ver-
hältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

5. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. 
 
§ 7 Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung 

1. Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 6 Monaten 
kündbar. 

2. Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von 
mehr als 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesent-
liche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, 
so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene 
Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Fakto-
ren zu verlangen. 

3. Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen 
wir unserer Kalkulation die vom Partner für einen bestimmten 
Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Ziel-
menge) zugrunde. 
Nimmt der Partner weniger als die Zielmenge ab, sind wir be-
rechtigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen. 

4. Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes 
vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor 
dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. 
Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nach-
trägliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit oder Menge 
durch unseren Partner verursacht sind, gehen zu seinen Las-
ten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend. 

 
§ 8 Vertraulichkeit 

1. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch 
Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der 
Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolg-
ten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie ent-
sprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber 
Dritten geheim halten, wenn der andere Vertragspartner sie 
als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein 
offenkundiges Interesse hat. 
Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unter-
lagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der 
Geschäftsverbindung. 

2. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die 
allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertrags-
partner bereits bekannt waren, ohne dass er zur Geheimhal-
tung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weiter-
gabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von 
dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung ge-
heim zuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen 
Vertragspartners entwickelt werden. 

 
§ 9 Zeichnungen und Beschreibungen 

Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder techni-
sche Unterlagen über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung 
zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorlegenden Vertrags-
partners. 
 
§ 10 Muster und Fertigungsmittel 

1. Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel 
(Werkzeuge, spezielle Vorrichtungen etc.) werden, nach Ver-
einbarung, von der zu liefernden Ware gesondert in Rech-
nung gestellt, bleiben aber in unserem Eigentum. 

2. Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbe-
wahrung sowie das Risiko einer Beschädigung oder Zerstö-
rung der Fertigungsmittel werden von uns getragen. 

3. Setzt der Partner während der Anfertigungszeit der Muster 
oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet 
sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu 
seinen Lasten. 

 
§ 11 Abnahmen 

Prüfungen oder Abnahmen sind möglichst bei der Anfrage, spätes-
tens jedoch mit der Bestellung anzugeben und erfolgen vor Liefe-
rung in unserem Werk gegen entsprechende Sonderberechnung. 
 
§ 12 Versand 

Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Dies trifft auch zu, 
wenn der Versand mittels werkseigenem Fahrzeug erfolgt. Wenn 
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nichts anderes vereinbart ist, treffen wir die Wahl des Versandwe-
ges nach bestem Ermessen, jedoch ohne irgendwelche Verpflich-
tung für billigste Verfrachtung. Verzögert sich die Versendung der 
Ware aus Gründen, die beim Kunden liegen, erfolgt Gefahrüber-
gang mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Lager-
kosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Wir sind berechtigt, 
eigene oder fremde Lagerkosten zu berechnen oder Lagerkosten 
pauschal mit 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden Monat zu be-
rechnen. 
 
§ 13 Verwertung und Rücknahme von Verpackungen 

Sofern keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden, 
übernimmt der Käufer die Rücknahmeverpflichtungen von FUCHS 
Schraubenwerk GmbH gemäß § 15 des Verpackungsgesetzes und 
stellt die Rücknahme sowie die fachgerechte und ordnungsgemäße 
Verwertung der Verpackungen sicher. Die für den Käufer entste-
henden Kosten für Rücknahme und Verwertung der Verpackungen 
sind im vereinbarten Verkaufspreis berücksichtigt. 
 
§ 14 Sachmängel 

1. Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach 
den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir 
nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. unseres 
Partners zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der 
Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Ent-
scheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist 
der Zeitpunkt des Gefahrübergangs. 

2. Bei der Lieferung von Normprodukten erfolgt die Ausführung 
der Aufträge gewissenhaft und unter Zugrundelegung der in 
unserer Auftragsbestätigung aufgeführten DIN-, ISO- oder 
sonstigen Norm-Vorschriften für Standardprodukte in der je-
weils letztgültigen Ausgabe. Besondere Anforderungen sind 
in der Anfrage bzw. Bestellung anzugeben und bedürfen un-
serer Bestätigung. Bei auftragsbezogenen Fertigungen sind 
wir berechtigt, die im Auftrag gegebenen Stückzahlen um 10 
% zu über- bzw. unterschreiten. Des Weiteren können bei 
diesen Fertigungen Aufträge vom Besteller nicht mehr annul-
liert werden, wenn sie angearbeitet sind. Sofern feuerver-
zinkte Schrauben und Muttern als Garnitur geliefert werden, 
kann das Abmaß in der Mutter liegen. 

3. Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw.  Inbetriebsetzung 
durch den Partner oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte 
oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso-
wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne un-
sere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instand-
setzungsarbeiten des Partners oder Dritter. Gleiches gilt für 
Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur un-
erheblich mindern. 

4. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt 
nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vor-
schreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und 
bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwen-
dungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat. 

5. Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung 
vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die 
der Partner bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung 
hätte feststellen können. 

6. Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzu-
stellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich 
an uns zurück zu senden; wir übernehmen die Transportkos-
ten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Partner 
diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere 
Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware 
vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche. 

7. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach 
unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern ein-
wandfreien Ersatz. 

8. Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertrags-
gemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der 
Partner uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der 
wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach er-
folglosem Ablauf dieser Frist kann der Partner Minderung des 
Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die not-
wendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf 
unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kosten-
erstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen an-
deren Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware. 

9. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Partners gegen uns be-
stehen nur insoweit, als der Partner mit seinem Abnehmer 
keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen 
Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang der Rück-
griffsansprüche gilt ferner Abschnitt 8 letzter Satz entspre-
chend. 

 

 
§ 15  Sonstige Ansprüche, Haftung 

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige 
und weitergehende Ansprüche des Partners gegen uns aus-
geschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzan-
sprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldver-
hältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb 
nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst 
entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Partners. 

2. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vor-
satz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter 
oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten haften wir, außer in den 
Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer 
gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten, nur für 
den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. 

3. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in 
denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der geliefer-
ten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutz-
ten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim 
Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit 
die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Partner gegen 
Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden 
sind, abzusichern. 

4. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestell-
ten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Er-
füllungsgehilfen. 

5. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon 
unberührt. 

6. Der Kunde übernimmt uns gegenüber die Gewähr, dass die 
Herstellung und Lieferung der nach seinen Anweisungen ge-
fertigten Ware keine Schutzrechte Dritter verletzt. Im Falle 
der Geltendmachung von Schutzrechten durch Dritte uns ge-
genüber sind wir ohne rechtliche Prüfung der etwaigen An-
sprüche Dritter berechtigt, nach Anhörung des Kunden vom 
Vertrag zurückzutreten, es sei denn, dass der Dritte die Gel-
tendmachung der Schutzrechte innerhalb von acht Tagen 
durch schriftliche Erklärung uns gegenüber zurückzieht. Der 
Kunde hat uns die durch die Geltendmachung der Schutz-
rechte etwa entstandenen Schäden zu ersetzen. Im Falle des 
Rücktritts sind die von uns bisher geleisteten Arbeiten zu ver-
güten. 

 
§ 16  Zahlungsbedingungen 

1. Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum zur Zahlung fällig. 

2. Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist 
unser Partner dennoch verpflichtet, die Zahlung für den feh-
lerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung 
für ihn kein Interesse hat. Im Übrigen kann der Partner nur 
mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenan-
sprüchen aufrechnen. 

3. Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 
Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns 
für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe 
von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank. 

4. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung 
an den Abnehmer die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis 
zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 

5. Ist der Abnehmer in Zahlungsverzug mit einer Forderung, so 
können alle übrigen Forderungen gegen den Abnehmer fällig 
gestellt werden. 

6. Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie 
nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Dis-
kontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom 
Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. 
Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des Wechsels und 
Schecks und für Erhebung von Wechselprotest wird ausge-
schlossen. 

7. Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zah-
lungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Part-
ners gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern 
und dem Partner eine angemessene Frist bestimmen, in wel-
cher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicher-
heit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Partners oder er-
folglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und Schadenersatz zu verlangen. 

8. Der Lieferant hat das Recht, seine Forderungen gegen den 
Abnehmer an einen Dritten abzutreten. 
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§ 17  Eigentumsvorbehalt 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis 
zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
mit dem Partner vor. 

2. Der Partner ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Ge-
schäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen 
aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. 
Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch 
zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte 
beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu si-
chern. 

3. Bei Pflichtverletzungen des Partners, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem 
Partner gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum 
Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung 
bleiben unberührt. Der Partner ist zur Herausgabe verpflich-
tet. 

4. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag 
auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
des Partners gestellt wird. 

5. Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer 
gegebenenfalls dem Partner gestatteten Vermietung von Wa-
ren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Part-
ner schon jetzt zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Ab-
tretung hiermit an. 

6. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware 
nimmt der Partner stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware 
mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet 
oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermisch-
ten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Ver-
mischung. 
Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenstän-
den zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar 
vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzuse-
hen, so überträgt der Partner uns anteilmäßig Miteigentum, 
soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Partner verwahrt das 
Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbei-
tung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache 
gilt im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. 

7. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbe-
haltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in 
sonstige Sicherheiten hat der Partner uns unverzüglich unter 
Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen 
zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonsti-
ger Art. 

8. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesi-
cherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 Prozent, so 
sind wir auf Verlangen des Partners insoweit zur Freigabe 
von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
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